
 

 

 
Wirtschaftsplansatzung des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude 

Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2026 

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des 

Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27.01.2026 den Wirtschaftsplan für das 

Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt: 

§ 1  

Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen     EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 166.770 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -272.820 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -106.050 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -106.050 

 
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 165.350 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von -172.900 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-7.550 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-7.550 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -197.040 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

-197.040 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-204.590 

 

 



 

 

§ 2  

Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro. 

 

§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,  
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf  0 Euro festgesetzt. 

 

§ 4  

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro. 

 

 

Ausgefertigt: Besigheim, den 28.01.2026 

 

gez. 

Roland Hauber 

1. Betriebsleiter       



 

 

                                                                                                                                           


